
  

 

Geschäftsstelle JHA 

z. Hd. Frau Petra Taut 

per Mail: Jugendhilfeausschuss@cottbus.de 

 

nachrichtlich: 

Büro für Stadtverordnetenangelegenheiten, 

Beauftragte und Beiräte 

z. Hd. Herrn Christian Hauk 

per Mail: Christian.hauk@cottbus.de  

 

Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz 
Hier: selbstorganisierte Zusammenschlüsse nach § 137 BbgKJG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch sollen Selbstor-
ganisationen gestärkt werden, folgerichtig dürfen nunmehr auch selbst-
organisierte Zusammenschlüsse nach § 137 BbgKJG ein Mitglied entsen-
den. In Cottbus/Chóśebuz ist seit mehreren Jahren eine Elterngruppe 
„WIR.bestimmen.mit.“ aktiv; Eltern v. Kindern mit verschiedenen Beein-
trächtigungen. (siehe Anlage) 

Da es bisher das Meldeverfahren nach § 137 BbgKJG noch nicht gab, 
greift nach Auskunft des MBJS anlässlich der aktuellen Wahlperiode § 71 
Abs. 2 SGB VIII direkt. Es ist also durch die stimmberechtigten Mitglieder 
des Jugendhilfeausschusses zu entscheiden, ob und welche bereits be-
kannten selbstorganisierten Zusammenschlüsse im Sinne von § 4a SGB 
VIII beratende Mitglieder in ihren Jugendhilfeausschuss entsenden sollen. 

In meiner Funktion als Beauftragter für die Belange der Menschen mit Be-
hinderungen unterstütze ich den organisierten Zusammenschluss der El-
terngruppe. Ich bitte den Jugendhilfeausschuss zu entscheiden, ob eine 
Vertreterin oder ein Vertreter dieser Elterngruppe als beratendes Mitglied 
im Jugendhilfeausschuss benannt werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Dr. Normen Franzke 

Anlage:  
Schreiben der Elterngruppe vom 27.12.2024 

 

30. Dezember 2024 

Ihr Zeichen:   

Aktenzeichen: 20241230_JHA 

Büro des Oberbürgermeisters 

Ansprechpartner/-in 

Dr. Normen Franzke 

Besucheradresse: 

Neumarkt 5 

03046 Cottbus 

T +49 355 6122017 

M +491702220239 

F +49 355 612132017 

normen.franzke@cottbus.de 
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